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Sprachkenntnisse vor der Einschulung feststellen
In Bremen müssen alle Kinder ein Jahr vor ihrer Einschulung einen Sprachtest machen 
und bei Bedarf an einer Förderung teilnehmen. Hier erfahren Sie mehr darüber.

Zuständige Stellen

Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB)

Ansprechperson

Kontakt Sprachstandsfeststellung

Kontakt Sprachstandsfeststellung

+49 421 361-73650 
+49 421 496- 2520 
E-Mail 

 

Basisinformationen

Um in der Schule erfolgreich zu lernen, ist es wichtig, die deutsche Sprache dem Alter 
angemessen gut sprechen und verstehen zu können. 

In Bremen nehmen alle Kinder ein Jahr vor der Einschulung an einem Sprachtest teil. 
Durch die sogenannte Sprachstandsfeststellung wird die Sprachentwicklung überprüft. 
Wenn Kinder Unterstützung brauchen, erhalten sie eine Sprachförderung im Jahr vor der 
Einschulung. Die Kosten für den Sprachtest und die Sprachförderung übernimmt die 
Stadtgemeinde Bremen.

Voraussetzungen

Zum Test werden alle Kinder eingeladen, die im Land Bremen leben und gemeldet 
sind sowie im Folgejahr eingeschult werden (Muss-Kinder) oder eingeschult werden 
können (Kann-Kinder).

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.1741910.de
tel:+4942136173650
mailto:sprachstand@bildung.bremen.de
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Verfahren

Die Eltern der Kinder, die zur Sprachstandsfeststellung erscheinen müssen, erhalten auf 
postalischem Weg in der Regel im Januar ein Informationsschreiben mit der Möglichkeit 
für eine Individuelle Rückmeldung. In der Regel folgt im April die Einladung zu einem Test- 
Termin für Anfang Mai. 

Der Termin findet in der Regel in der nächstgelegenen Grundschule statt. An dem Termin 
erfolgt der PRIMO-Test entweder an einem PC oder iPad und wird dem Kind als eine Art 
Computer-Spiel erklärt. Der Test besteht aus drei Teilen für den die meisten Kinder ca. 25 
bis 30 Minuten benötigen. 

Parallel zum PRIMO-Test wird von der betreuenden Kita eine Einschätzung der aktiven 
Sprache eingeholt. 

Beides zusammen (PRIMO-Test und Einschätzung der aktiven Sprache) werden 
anschließen ausgewertet und der Sprachstand wird festgestellt. Das Ergebnis wird den 
Eltern in der Regel zu Beginn der Sommerferien mitgeteilt.

Rechtsgrundlagen

§ 36 Absatz 1 Bremer Schulgesetz (BremSchulG)

Weitere Hinweise

Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen finden Sie auf der Internetseite 
der Senatorin für Kinder und Bildung. Den Link dorthin finden Sie unter "Weitere 
Informationen" - "Wo kann ich mehr erfahren?".

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Erziehungsberechtigten haben keine Fristen einzuhalten.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Das Ergebnis wird den Eltern in der Regel zu Beginn der Sommerferien mitgeteilt.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

Keine.

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-schulgesetz-bremschulg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-28-juni-2005-270394?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-SchulGBRV20P36
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